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Wir wollen die Leserinnen unserer Zeitschrift auf
nachstehende Lehrmittel aufmerksam machen. Sie
werden aber nicht nur der Hausfrau und Mutter
niitzlich sein, auch manche Tochter wird fiir ihre
berufliche Weiterbildung reicher Gewinn daraus
ziehen,

Wir nahen und filicken Trikotwiadsche. Von Alice
Matter und Helene Ruppli, 3. Auflage. Verlag Miil-
ler, Werder & Co, AG,, Ziirich, Preis Fr. 2,55,

Aus reicher Erfahrung schépfend, ist es den Auto-
rinnen gelungen, das Wesentlichste und Wichtigste
aus diesem groBen Stoffgebiet herauszuheben und in
knapper, aufschluBireicher Form aufzuzeichnen. —
Einfithrend liegt eine Materialbesprechung vor. Sie
ermoglicht das Verstdndnis der Technik in der Ver-
arbeitung des Trikots. Eine griindliche Erklidrung
des MafBnehmens sowie Beispiele aus der Kindet-
und Damenwische fiihren zu selbstdndigem Zeichnen
und Anfertigen der gebrauchlichsten Wischestiicke.

Hervorzuheben ist,” daB jedem Schnittmuster mit
knappen Worten die Erarbeitung des betreffenden.

Waschestiickes beigefiigt ist, so daBl dieselben auch
ohne weitere Anleitung hergestellt werden konnen.
— Der letzte Teil der Broschiire ist dem Flicken
und dem aktuellen Thema ,Aus Altem Neues” ge-
widmet. Mit Zeichnungen guter Beispiele und klaren
Hinweisen ist auch hier eine praktische Hilfe ge-
boten.

So wird diese Schrift Hausfrauen und Miittern zu
selbstdndigem, gutem Arbeiten verhelfen,

_ Schaittmusterzeichnen fiir Knabenschneiderinnen,
Bearbeitet von Alwine Kauf, Clara Piinter, Frieda
Birch, Fiinfte, ergénzte Auflage. Verlag Buchdrucke-
rei Miller, Werder & Co. AG., Ziirich. Preis Fr. 4,50.

Dieses Lehrmittel hat sich so gut eingefiihrt, daB
es bereits eine fiinfte, ergdnzte Auflage erlebt. Die
iibersichtliche Anordnung des Textes und der treff-
liche Aufbau der Schaittmusterzeichnungen haben
dieses Buch zu einem willkommenen Ratgeber fiir
viele Hausfrauen werden lassen. Sie beniitzen es
mit Vorteil als Wegleitung zum selbstindigen und
guten Arbeiten auf dem umfangreichen Gebiet der
Knabenschneziderei.

Leitfaden durch die wichtigsten zivilstandsrecht-
lichen Vorschriiten. Von Hans Hirt. Verlag Buch-
druckerei Miiller, Werder & Co. AG., Zirich., Preis
Fr. 1.80, exkl. Wust.

Es ist eine alte und stets von neuem zu machende
Erfahrung, daB dem Biirger oft die wichtigsten
Rechtsvorschriften, zu denen auch die zivilstands-
rechtlichen gehéren, wenn nicht véllig unbekannt, so

doch nicht hinreichend vertraut sind. Die Folge da-

von sind o6fters schwere Nachteile, die in der Re-
gel nur unter Aufwendung vieler Umiriebe wieder
behoben werden konnen, Hier will der Leitfaden
helfen und zwar vorbeugend, als Mahner und War-
ner, — Die kleine Schrift legt in allgemein verstind-
licher Art und Weise die Vorschriften dar, welche
itir die Fithrung der zivilstandsamtlichen Register
gelten, Es werden die Bestimmungen des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches und der dazu gehérenden
eidgenéssischen und kanfonalen Verordnung usw.
iiber das Recht auf den Familien- und Vornamen,
iiber SchlieBung und Auflésung der Ehe, iiber das
eheliche und auBercheliche Kindesverhiltnis, iiber
Erwerb und Verlust des Burgerrechtes und damit
zusammenhéngende Fragen, wie Wohnsitz, Aufent-
halt, Niederlassung und drgl,, kurz und klar erértert,
in der Regel im Wortlaute des Gesetzes,

zu erheben

Wir bitten .diéien‘z‘gen unserer verehrten Abonnenten, welc'he das
Abonnement fiir den am 1. Oktober 1945 begonnenen ]ahrgaﬁg noch nicht
bezahlt haben, um Einsendun‘é des Betrages mittelst des in Heft 1 bei-
geleglen Posicheck - Einzahlungsécheines. }ibonnementsbétréige, die bis

10. November noch ausstehen werden wir uns erlauben, per Nachnahme

Die Expedltzon




	Bücher

